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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. September 2008 zu den Auswirkungen von 
Marketing und Werbung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern,

1. hebt mit Nachdruck hervor, dass die Werbung oft diskriminierende und/oder 
entwürdigende Botschaften vermittelt, die auf allen Arten von Geschlechterklischees 
beruhen und die den Strategien zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern abträglich sind; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten, die 
Zivilgesellschaft und die Selbstregulierungsorgane der Werbebranche auf, bei der 
Bekämpfung solcher Praktiken eng zusammenzuarbeiten und dabei insbesondere 
wirksame Instrumente einzusetzen, die die Achtung der menschlichen Würde und 
Integrität beim Marketing und in der Werbung gewährleisten; hält es für erforderlich, dass 
jeder Mitgliedstaat – falls noch nicht vorhanden – eine Kontrollstelle für Werbung 
einrichtet, damit eine seriöse und mit den gemeinschaftlichen Grundsätzen vereinbare 
Kommunikation gewährleistet wird;

2. weist mit Nachdruck auf bestimmte Arten der Werbung hin, die entweder verschiedene 
Arten von Gewalt oder Klischees im Zusammenhang mit der Frau als Objekt 
wiedergeben, Weiblichkeit zu einem Konsumgut machen, die Frauen demütigen und sie 
herabwürdigen und ihre grundlegenden Rollen in der Gesellschaft herabmindern; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, europäische 
Sensibilisierungskampagnen, die sich insbesondere an Jugendliche und junge Menschen 
richten, gegen die Vermarktung des weiblichen und des männlichen Körpers und die 
Verbreitung sexistischer Botschaften durchzuführen und die Verbreitung von Inhalten, die 
Gewalt gegen Frauen rechtfertigen, verharmlosen oder schüren, zu unterbinden; fordert 
die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, den Werbeagenturen und Werbetreibenden, die sich 
uneingeschränkt an diese Leitlinien halten, z. B. im Gegenzug Aufklärungskampagnen auf 
nationaler und europäischer Ebene zu übertragen; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, durch geeignete Mittel 
sicherzustellen, dass die Medien- und die Werbefachleute die Achtung der 
Menschenwürde gewährleisten und sich Darstellungen, die unmittelbar oder mittelbar 
diskriminierend oder klischeehaft sind, sowie einer Aufstachelung zum Hass aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Alters, der Religion oder 
Weltanschauung, der sexuellen Veranlagung, einer Behinderung oder des sozialen Status 
widersetzen;

4. stellt fest und missbilligt, dass in der Werbung und den Vermarktungsstrategien die 
Tendenz besteht, irreführende Botschaften durch wirklichkeitsfremde und verführerische 
Bilder zu vermitteln, die ein Idealbild propagieren, was Uniformität Vorschub leistet, 
Rivalität innerhalb der weiblichen Bevölkerung erzeugt, völlig wirklichkeitsfremde 
Rollenbilder hervorbringt und einen negativen Einfluss auf das Selbstwertgefühl und die 
Selbstachtung von Frauen, Männern und Jugendlichen hat; weist auf die Anfälligkeit der 
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Verbraucher hin, diesem Idealbild entsprechen zu wollen, was zu unangemessenen 
Verhaltensweisen, Gewalttätigkeit, Spannungen, Frustration, Angstgefühlen, 
Suchtverhalten (Rauchen, Drogen), Essstörungen wie Magersucht und Bulimie und 
Störungen des seelischen Gleichgewichts führen kann; fordert alle Werbeagenturen und 
Medienfachleute auf, die Werbung mit extrem mageren Models (Männern oder Frauen) zu 
überdenken, um schädliche Botschaften über das Aussehen, einen nicht makellosen 
Körper, Alter und Gewicht in Anbetracht des Einflusses und der Wirkung der Werbung 
auf Kinder und Jugendliche zu vermeiden;

5. fordert die Medien auf, bei ihrer Programmgestaltung einen nicht-sexistischen 
Sprachgebrauch zu praktizieren und die aktive Beteiligung der Frauen sowie eine 
ausgewogene Präsenz und ein vielseitiges Bild beider Geschlechter zu gewährleisten, das 
Schönheitsideale und sexistische Klischees über ihre Rollen in den verschiedenen 
Lebensbereichen, insbesondere bei Inhalten, die für Kinder und Jugendliche bestimmt 
sind, ausschließt;

6. betont – da Werbung für Konsumgüter untrennbar mit den Printmedien, Radio und 
Fernsehen verknüpft und auch in Kinofilmen und Fernsehsendungen in Form von 
Produktplatzierungen zu sehen ist – dass eine vertrauenswürdige Werbung und die 
Darstellung gesunder Rollenmodelle durchaus einen positiven Einfluss auf die 
gesellschaftlichen Vorstellungen in Fragen wie Geschlechterrollen, Körperbild und 
Normalität haben kann; legt den Werbetreibenden nahe, ihre Werbung konstruktiver zu 
gestalten, um die positive Rolle der Frauen und Männer in der Gesellschaft, im 
Erwerbsleben, in der Familie und im öffentlichen Leben zu stärken;

7. weist ferner mit Nachdruck darauf hin, dass die Verbreitung von Informationen über die 
politischen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten, die zur Förderung von Frauen dienen 
oder für Frauen bestimmt sind, sowie über Tätigkeiten, die die Gleichstellung der Frauen 
fördern, in gleichem Maße gewährleistet werden sollte;

8. vertritt die Auffassung, dass die Werbung ein wirksames Instrument für die Hinterfragung 
von Klischees und die Auseinandersetzung mit ihnen sowie ein Mittel zur Abwehr von 
Rassismus, Sexismus und Diskriminierung sein kann, dem in den heutigen 
multikulturellen Gesellschaften entscheidende Bedeutung zukommt; fordert die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die Werbefachleute auf, die Bildungs- und 
Aufklärungsmaßnahmen zu verstärken, um auf diese Weise, insbesondere schon ab einem 
frühen Alter, Klischees zu überwinden, die Diskriminierung zu bekämpfen und die 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern; fordert die Mitgliedstaaten 
insbesondere auf, eine enge Zusammenarbeit mit den bestehenden 
Ausbildungseinrichtungen für Marketing, Kommunikation und Werbung in die Wege zu 
leiten und auszubauen und damit zu einer angemessenen Ausbildung künftiger Akteure 
dieses Sektors beizutragen;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die öffentlichen Medien Quoten oder andere 
Maßnahmen zur Besserstellung der Frauen mit Zielen für eine verbesserte Beteiligung und 
Vertretung von Frauen vorzusehen;

10. hebt mit Nachdruck hervor, dass es wichtig ist, einen kontinuierlichen Dialog zwischen 
der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament, den nationalen 
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Parlamenten, der Zivilgesellschaft, den Regulierungsstellen und den Werbefachleuten zu 
fördern;

11. fordert die Kommission auf, vergleichende Untersuchungen und Dokumentationen über 
die Arten der Darstellung des Frauenbildes in der Werbung und in den Werbebotschaften 
in den einzelnen Mitgliedstaaten zu fördern und bewährte Praktiken für eine wirksame, 
gleichstellungsgerechte Werbung zu ermitteln;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Rolle von Nutzer- und/oder 
Verbraucherverbänden zu fördern und die Beratung durch solche Verbände zu 
begünstigen, die sich mit den Auswirkungen der Werbung auch in Bezug auf den 
Gleichstellungsaspekt beschäftigen;

13. fordert die Kommission auf, einen Jahrespreis für die besten Werbungen einzuführen, in 
denen die Würde, die Rolle und das Bild der Frau respektvoll dargestellt werden;

14. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, eine Bewertung der Umsetzung der 
nationalen Verhaltenskodizes vorzunehmen, die für die Medien und die neuen 
Informations- und Kommunikationstechnologien gelten; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
die Effektivität der nationalen Selbstregulierungsstellen zu bewerten.
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